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§47

Einstellung des Verfahrens durch den Richter
(1) Ist die Anklage eingereicht, so kann der Richter 

das Verfahren einstellen, wenn
1. er eine Ahndung für entbehrlich hält und gegen 

den geständigen Angeklagten eine in § 45 Abs. 1 be- 
zeichnete Maßnahme anordnet,

2. die Voraussetzungen des § 45 Abs. 2 vorliegen 
oder

3. der Angeklagte mangels Reife strafrechtlich nicht 
verantwortlich ist.

(2) Die Einstellung bedarf der Zustimmung des 
Staatsanwalts. Der Einstellungsbeschluß kann auch 
in der Hauptverhandlung ergehen. Er wird mit 
Gründen versehen und ist nicht anfechtbar. Die Grün
de werden dem Angeklagten nicht mitgeteilt, soweit 
davon Nachteile für die Erziehung zu befürchten 
sind.

(3) Wegen derselben Tat kann nur auf Grund neuer 
Tatsachen oder Beweismittel von neuem Anklage er
hoben werden.

Drittes Hauptstück 
Vollstreckung und Vollzug

§91
Aufgabe des Jugendstrafvollzugs

(1) Durch den Vollzug der Jugendstrafe soll der 
Verurteilte dazu erzogen werden, künftig einen recht
schaffenen und verantwortungsbewußten Lebenswan
del zu führen.

(2) Ordnung, Arbeit, Unterricht, Leibesübungen 
und sinnvolle Beschäftigung in der freien Zeit sind 
die Grundlagen dieser Erziehung. Die beruflichen Lei
stungen des Verurteilten sind zu fördern. Lehrwerk
stätten sind einzurichten. Die seelsorgerische Betreu
ung wird gewährleistet.

(3) Um das angestrebte Erziehungsziel zu erreichen, 
kann der Vollzug aufgelockert und in geeigneten Fäl
len weitgehend in freien Formen durchgeführt wer
den.

(4) Die Beamten müssen für die Erziehungsaufgabe 
des Vollzugs geeignet und ausgebildet sein.

§92
Jugendstrafanstalten

(1) Die Jugendstrafe wird in Jugendstrafanstalten 
vollzogen.

Deutsche Demokratische Republik 95

§68

Unter den Voraussetzungen des § 67 kann das Ge
richt von der Durchführung eines Verfahrens abse- 
hen, wenn bereits ausreichende Erziehungsmaßnah
men eingeleitet worden sind.

§77

Besonderheiten des Strafvollzugs an Jugendlichen 
(2) Der Vollzug der Freiheitsstrafe soll den jugend

lichen Täter zu bewußter gesellschaftlicher Disziplin, 
Verantwortung und Arbeit führen und ihm durch 
Bildung und Erziehung, berufliche Qualifizierung so
wie kulturell-erzieherische Einwirkung einen seinen 
Leistungen und Fähigkeiten gemäßen Platz in der 
sozialistischen Gesellschaft sichern.

(1) Der Vollzug der Freiheitsstrafe an Jugendlichen 
erfolgt in Jugendstrafanstalten. Die Differenzierung 
des Vollzugs erfolgt nach den allgemeinen Vorschrif
ten unter besonderer Berücksichtigung der Persönlich
keitsentwicklung des Jugendlichen.


